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Tagesordnungen
des Rates, seiner Ausschüsse,

der Bezirksvertretungen und Beiräte

In der 33. KW 2024
finden keine Sitzungen statt.

Öffentliche
Zustellungen

Kassenzeichen 011 279 290 D

Für die K + P Beteiligungs GmbH, 
zuletzt bekannte Anschrift, Feldbachacker 11, 44149 
Dortmund liegen bei der Stadt Dortmund - Stadtkasse 
und Steueramt -, Löwenstr. 11, 44135 Dortmund, Zim-
mer 246, folgende Schriftstücke zur Abholung bereit: 

Gewerbesteuervorauszahlungsbescheid für das Jahr 
2023 vom 12.07.2024

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 
Uhr und Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr in Empfang genommen werden. Diese Schriftstü-
cke sind nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW. S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröffentlichung 
in den Dortmunder Bekanntmachungen zwei Wochen 
verstrichen sind. Durch die öffentliche Bekanntmachung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Dortmund, den 30.07.2024

Für Herrn Pedro Antonio FERNANDES
zuletzt wohnhaft: o.f.W. 1, 44135 Dortmund, derzeitiger 
Aufenthalt unbekannt
liegt beim Ordnungsamt der Stadt Dortmund, Aufent-
haltsbeendigungen und Ausweisungsverfahren, Olpe 1, 
Zimmer G239, 44135 Dortmund, folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder 
durch einen bevollmächtigte/n Vertreter/in zur Abholung 
bereit:

„Ordnungsverfügung vom 02.08.2024, Az. 32/4-8-F-
223-10426/2024“

Dieses Schriftstück kann in der oben genannten Dienst-
stelle montags, dienstags, donnerstags und freitags von 
7.30 - 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. Das 
Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang ge-
setzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 der aktuellen 
Fassung des Verwaltungszustellungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fas-sung nach Ablauf von 2 Wochen -gerechnet vom Tag 
der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung- als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, den 02.08.2024

Für die nachfolgend aufgeführte/n Person/en, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstr. 15, 
44263 Dortmund 

Kuzeva, Irena 
*09.08.1999 - Aktenzeichen 3717-F0505 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)

Nasser, Baraah 
*01.11.1999 - Aktenzeichen 3717-F0508 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)

Boc, Daniela 
*27.08.1988 - Aktenzeichen 3717-F0509 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)

Dosquet, Doris Marianne 
*26.02.1960 - Aktenzeichen 3717-F0510 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)

Peteri, Eva 
*30.12.1981 - Aktenzeichen 3717-F0513 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)

Piekarska, Renata 
*10.05.1979 - Aktenzeichen 3717-F0514 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)

Pavlova, Pavlina 
*08.04.1978 - Aktenzeichen 3717-F0515 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)

Opalinska, Agnieszka Monika 
*26.09.1976 - Aktenzeichen 3717-F0517 (Gebührenbe-
scheid 23.07.2024)
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 23.07.2024

Für die nachfolgend aufgeführte/n Person/en, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstr. 15, 
44263 Dortmund 

Kühn, Tatjana 
*11.09.1953 - Aktenzeichen 3717-F0132 (Gebührenbe-
scheid 02.08.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 02.08.2024

Für Muhammed Eymen Akman 
*18.11.1991,  zuletzt wohnhaft: Nierstefeldstraße 87, 
44329 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
22.07.2024 Aktenzeichen 3702-0734.

Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 
- 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. Das Schrift-

stück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 
Wochen –gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 05.08.2024

Für die nachfolgend aufgeführte/n Person/en, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes in 
der Männerübernachtungsstelle, Unionstraße 33, 44137 
Dortmund 

Weber, Adriano 
*24.06.2001 - Aktenzeichen 3717-O627(Gebührenbe-
scheid 05.08.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 05.08.2024

Für Saeed Abdullahi 
*01.05.1994,  zuletzt wohnhaft: NMergelteichstraße 
67, 44225 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
22.07.2024 Aktenzeichen 3702-0752.

Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 
- 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. Das Schrift-
stück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungs-
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zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 
Wochen –gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 05.08.2024

Für Andrei Veselkin *25.12.1967 und Tetiana Volko-
va *17.04.1979,  
zuletzt wohnhaft: Weiße Taube 54, 44229 Dortmund, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-
13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 

Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
06.08.2024 Aktenzeichen 3725-0406.

Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 
- 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. Das Schrift-
stück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 
Wochen –gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für die nachfolgend aufgeführte/n Person/en, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstr. 15, 
44263 Dortmund 

Alsheikh, Kardina 
*23.07.2005 - Aktenzeichen 3717-F0497 (Gebührenbe-
scheid vom 24.07..2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-

net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 06.08.2024

Für Jacobus Andreas Johan Antonius Ramaekers,
wohnhaft: NL-6031 DJ Nederweert, Koningspark 7, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 217, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 17.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi CD 
715 079 778.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Rainer Mellmer,
wohnhaft: A-3282 St. Georgen, Windhag 18, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer
206, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 30.07.2024, Aktenzeichen 30/Owi CA 
777 835 533.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
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– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Safak Güngör,
wohnhaft: TR-34065 Istanbul, Öztürk Sokak 1, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer
208, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 04.07.2024, Aktenzeichen 30/Owi AG 
777 942 038.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Romulus Calin,
wohnhaft: F-59140 Dunkerque, Rue Saint Charles 24, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 01.07.2024, Aktenzeichen 30/Owi AC 
777 948 559.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 

ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Marian Guleac,
wohnhaft: F-59430 Dunkerque, Rue Gustave Barra St Pol 
Sur Mer 22, liegt beim Rechtsamt der Stadt
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 28.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AG 
715 077 708.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Marian Guleac,
wohnhaft: F-59430 Dunkerque, Rue Gustave Barra St Pol 
Sur Mer 22, liegt beim Rechtsamt der Stadt
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 21.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AG 
777 937 786.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
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– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Martijn Marinus van de Velde,
wohnhaft: NL-2771 ZW Boskoop, Azalealaan 75, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 01.08.2024, Aktenzeichen 30/Owi BD 
715 196 146.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Halil Demir,
wohnhaft: TR-01285 Adana, Güzelever Mah. 2067-2 
Block 2-3, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:

Bescheid vom 02.08.2024, Aktenzeichen 30/Owi AD 
777 992 051.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung

– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Patrick Falkenhahn,
zuletzt wohnhaft: 44329 Dortmund, Oberbeckerstraße 
42, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8,Zimmer 217, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 21.05.2024, Aktenzeichen 30/Owi AE 
715 064 592.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Nasko Kostadinov Petrov,
zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, Albertstraße 2, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 10.07.2024, Aktenzeichen 30/Owi CC 
756 951 887.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
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– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Arben Frroku,
wohnhaft: NL-2182 XE Hillegom, Maerten Trompstraat 
20, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 26.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AF 
715 078 410.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.

Dortmund, 06.08.2024

Für Antonijuan Gispert,
wohnhaft: E-08750 Barcelona, Avgd. De Collserola 3, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8,
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 20.06.2024, Aktenzeichen 30/Owi AF 
777 892 456.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung

– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist.
Dortmund, 06.08.2024

Für die nachfolgend aufgeführte/n Person/en, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstr. 15, 
44263 Dortmund 

Niewiem, Yvonne Christine 
*09.07.1961 - Aktenzeichen 3717-F0416 (Gebührenbe-
scheid 06.08.2024)

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 
Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schrift-
stück gilt gem. §§1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen –gerech-
net vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 

Dortmund, 06.08.2024

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Wasserrecht;
Änderung des Planes der Emschergenossenschaft 
„Ökologische Verbesserung des Kirchhörder Baches 
von km 0,00 bis km 1,26 in Dortmund“  
 
Gem. § 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein - Westfalen (VwVfG NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV NW S. 602) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV. 
NRW. S. 230) wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge-
bracht, dass der Planänderungsbeschluss und ein Exemp-
lar des festgestellten Planes

„Ökologische Verbesserung des Kirchhörder Baches 
von km 0,00 bis km 1,26 in Dortmund“ 

in der Zeit vom 09.09.2024 - 23.09.2024

zu jedermanns Einsicht an folgendem Ort ausgelegt wird:  
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Umweltamt der Stadt Dortmund,
Brückstraße 45, 
44135 Dortmund, 
Zimmer 420 und 425
  
Die Dienststunden des Umweltamtes der Stadt Dortmund 
sind: 

montags bis mittwochs 08.30 - 12.00 Uhr und
   13.00 - 15.00 Uhr
donnerstags   08.30 - 12.00 Uhr und 
   13.00 - 17.00 Uhr
freitags   08.30 - 12.00 Uhr

Es ist notwendig sich vor der Einsichtnahme telefonisch 
anzumelden und mit nachfolgend genannten Ansprech-
partnern einen Termin zu vereinbaren.

Kontaktdaten: 
Herr Schwalm (Tel. 0231/ 50-24078, E-Mail: dirk.
schwalm@stadtdo.de), 
Herr Rips (Tel. 0231 / 50-29785, E-Mail: frips@stadtdo.
de).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Be-
schluss mit dem Ende der Auslegungsfrist auch gegen-
über den nicht gesondert benachrichtigten Betroffenen 
als zugestellt gilt.

Dortmund, den 25.07.2024
Aktenzeichen 60/3-1-30-01
Stadt Dortmund

Der Oberbürgermeister
Untere Wasserbehörde

Öffentliche Bekanntmachung

Kündigung:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über
Einführung und Betrieb des Client-ServerVerfahrens
„OK.EWO“ zum 26.04.2026 

wie den Vertragspartnern bekannt ist, ist die o.a. Ver-
einbarung gern.§ 8 zum 26.04.2017 ausgelaufen. Die 
Vereinbarung wurde von beiden Seiten konkludent fort-
geführt.

Wie bereits mit Ihnen besprochen, kündige ich die öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung über Einführung und Betrieb 
des Client-Server-Verfahrens „OK.EWO“ in Anlehnung 
an§ 8 dieser Vereinbarung fristgerecht zum 26.04.2026.
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang der Kündigung.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung
Sebastian Kopietz

Kündigung öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
Einführung und Betrieb des Client-Server-Verfah-
rens OK.EWO

Sehr geehrte Frau Papke,

ich verweise auf Ihr Kündigungsschreiben vom 
25.07.2024 und bestätige Ihnen hiermit den Eingang der 
Kündigung.

Der mit Ihnen noch bestehende Dienstvertrag zu „Be-
ratungsleistungen OK.EWO – VoteManager“ wird in die-
sem Zuge ebenfalls zum 26.04.2026 gekündigt, da dieser 
ohne die obige Vereinbarung keinen Bestand mehr hat.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Schadt

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Ungültigkeitserklärung des Dienstausweises von 
Frau Stefanie Foth, FB 33 –Bürgerdienste, ausge-
stellt am 07.05.2019

Der Dienstausweis von Frau Stefanie Foth, FB 33 –Bürger-
dienste, ausgestellt am 07.05.2019, ist verloren gegan-
gen und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Aktenzeichen 26 AR 5/24 

Die Stadt Dortmund -Vermessungs- und Katasteramt- hat 
am 17.07.2024 beantragt, für das bisher nicht gebuchte 
Grundstück

Gemarkung Marten, Flur 2, Flurstück 264 (Verkehrs-
fläche, Schmechtingsbach, 191qm) 

das Grundbuch anzulegen und die Stadt Dortmund 
-Öffentliche Wege und Gewässer- als Eigentümerin ein-
zutragen. 
Das Grundstück soll dem Grundbuchblatt Dortmund Blatt 
30482 zugebucht werden.

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht Einwendun-
gen Berechtigter innerhalb einer Frist von einem Monat 
- vom Tage der Veröffentlichung an gerechnet - beim 
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Amtsgericht Dortmund (Grundbuchamt), Gerichtsplatz 1, 
44135 Dortmund, unter Angabe des obigen Geschäfts-
zeichens, angemeldet und glaubhaft gemacht werden.
Anderenfalls kann Ihr Recht bei der Anlegung nicht be-
rücksichtigt werden.

Dortmund, 01.08.2024
Amtsgericht

Alterauge
Rechtspflegerin

Öffentliche Ausschreibungen 
und Vergaben

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                               

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
öffentliche Ausschreibung zu vergeben.

Bauvorhaben: TEK Steiermarkstraße in Dortmund, 
B284/24

Gewerk:  Erneuerung der Gebäudeautomation

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
2 Stück   Elektrische Ventilstellantriebe
1 Stück   Frequenzumrichter
1 Stück   Automationsstation
1 Stück   Schaltschrank
680 m   Kabel
71 Stück  Projektierung DDC-Anlage

Baubeginn: 09.12.2024
Bauende: 28.03.2025

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ever-
gabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
öffentliche Ausschreibung zu vergeben.

Bauvorhaben: Ardeystraße, Deckensanierung

Gewerk: Straßenbau

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 

320.2.1.20.  Annahmekosten für Asphalt  
 400,00 to 
320.5.3.15.  Asphalt bis 4 cm fräsen    
 4.000,00 m² 
355.1.2.13  Vorhandene Schachtabdeckungen 
  (d-1300 mm) sanieren  15 Stck 
355.2.7.30.  AC 8 DS; 4,0 cm  4.000,00 m²

Mit der Ausführung ist zu beginnen spätestens 30 Werk-
tage nach Zugang des Auftragsschreibens.

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ever-
gabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
öffentliche Ausschreibung zu vergeben.

Bauvorhaben: Infrastruktur 20 TEK‘s

Gewerk: passives Datennetz

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:
Datenverteiler - und Serverschränke 15HE 20,00 Stk

AP - Anschlussdose , Kategorie 6A , 2 x RJ4 5/s , weiß
 160,00 Stk

AP - Anschlussdose , Kategorie 6A , 1 x RJ4 5/s , weiß 
 20,00 Stk

UP- Anschlussdose, Kategorie 6A 2 x RJ 457s , weiß
 140,00 Stk

Installationskabel , S/ F TP, 4 P, L SFRZH , Kat .7
 38.000,00 m

Abschlüsse der Datenkabel auf 19“ Patchpanel
 710,00 Stk

19“ 1 HE Rangierfeld, Kategorie 6A , 24 x RJ4 5/s 
 31,00 Stk

Leitungsführungskanal 16.100,00 m

Durchbrüche 360,00 Stk

LWL - Bündeladerkabel , 12 Fasern 50/125 μm ( OM4)
 120,00 m
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LWL 19“ 1 HE 6 x LC- Duplex , 50/125 μm ( OM4) 
 2,00 Stk

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ever-
gabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene 
Leistung durch ein Offenes Verfahren zu vergeben.

Leistung: - „Rahmenvereinbarung über die Erneue-
rung der VoIP Lizensierung inkl. Software-Wartung“ 
L517/24

Die auszuschreibende Leistung umfasst einen Lizenz- und 
Software-Pflegevertrag für die ge-samtstädtische Telefon-
umgebung. Der voraussichtliche Vertragsbeginn ist der 
17.12.2024. Die maximale Vertragslaufzeit beträgt 36 
Monate.

Es handelt sich um eine Gesamtvergabe.

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneinge-schränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister  

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum   
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein Offe-
nes Verfahren zu vergeben.

Leistung: „Rahmenvertrag Flur- und Terassenmobili-
ar“ L514/24

Umfang der zu vergebenden Leistungen: Bei der auszu-
schreibenden Leistung handelt es sich um den Abschluss 
eines Rahmenvertrages über die Lieferung von Flur- und 
Terassenmobiliar gemäß Leistungsbeschreibung. 

Los 1: Stahlsitzgruppen
Los 2: Schließfach- / Schultaschenschränke aus Stahl
Los 3: Betonmobiliar
Los 4: Terassenmobiliar

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneinge-schränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung:

http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum   
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch ein 
Offenes Verfahren  zu vergeben.

Bauvorhaben: IGA 2027, Deusenberg

Gewerk: Landschaftsbauarbeiten

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 

Für die Internationale Gartenausstellung (IGA 2027) wer-
den in Dortmunder Zukunftsgarten auf der 50 ha großen 
rekultivierten Mülldeponie Deusenberg Landschaftsbau-
arbeiten durchgeführt: 
Teil der vorbereitenden Arbeiten sind u.a. 5.700 m³ Auf-
schüttungen im Bereich von Wegeflächen und Plateaus. 

Als bauliche Maßnahmen werden bestehende geschot-
terte Wegeflächen (17.500 m²) mit wassergebundener 
Decke hergestellt, eine 20m lange Winkelstützmauer er-
richtet, drei Aussichtsplattformen aus Beton gebaut, eine 
Treppe mit 218 Stufen aus Cortenstahl samt Handläufen 
errichtet, ein Plateau geschüttet und mit Aufenthaltsbe-
reichen sowie zwei 10m hohen Schaukeln gestaltet, drei 
Sportstationen mit Einbauten aus Stein hergestellt. 

Einsaaten sind auf 7.400 m² Fläche geplant, zudem ist 
die Pflanzung von 31 Bäumen und 2.600 Stauden/ Grä-
sern vorgesehen.

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ever-
gabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum   
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
öffentliche Ausschreibung zu vergeben.

Bauvorhaben: Umbau Siegenstraße vom Burgring 
bis Mengeder Str 

Gewerk: Teil A Straßenbau, Teil A1 Straßenkappen-
regulierung und Teil B Kanalbau
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Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:

Teil A: Straßenbau
Ca. 500 m³  Bodenaufnahme
Ca. 800 to  Asphalt entsorgen
Ca. 660 to  Straßenaufbruch entsorgen 
Ca. 1600 to  RC 0/45 liefern
Ca. 1500 to  STS 0/45 liefern 
Ca. 400 to  STS 0/32 liefern
Ca. 1600 m²  Splittmastixasphalt 
Ca. 1600 m²  Asphalttragschicht 
Ca. 1600 m²  Asphaltbinder
Ca. 150 m  1-reihige Rinne/ Abschlussbahn 
Ca. 450 m  2-reihige Rinne
Ca. 60 m  Sonderbord Gehwegüberfahrten
Ca. 8   Straßenabläufe mit den Leitungen  
  komplett erneuern

Teil B: Kanalbau 
ca. 550 m³ Bodenaushub Bodenklassen 3 bis 6
ca. 590 m³ Bodenaushub Bodenklasse 7
 ca. 1660 m² Kammerplattenverbau
ca. 130 m Steinzeugrohre DN 100-200
ca. 70 m Steinzeugrohre DN 300
ca. 70 m Steinzeugrohre DN 400
ca. 7 m  Betonrohre DN 600
ca. 83 m Betonrohre DN 800
ca. 8 m  PP-Rohre DN 200
2 Stück  Fertigteilschächte DN 1000
1 Stück  Fertigteilschacht DN 1500
1 Stück  Fertigteilschacht DN 2000
2 Stück  Sonderbauwerk Stahlbeton 15 bis 20 m³ 
ca. 95 m² Straßenwiederherstellung

Folgende Anforderung der vom Deutschen Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebe-
nen Gütesicherung Kanalbau im Hinblick auf die Beurtei-
lungsgruppe 

RAL-GZ 961:   AK 2  

sind zwingend erforderlich.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Er-
füllung der Anforderungen und die Gütesicherung des 
Unternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz des 
entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau geforderten 
Beurteilungsgruppen nachweist.

Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, 
wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch 
einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestim-
mungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte(n) 
Beurteilungsgruppe(n) nachweist und eine Verpflichtung 
vorlegt, dass der Bieter im Auftragsfall für die Dauer der 
Werkleistung einen Vertrag zur Gütesicherung RAL-GZ 
961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschließt und die zu-
gehörige „Eigenüberwachung“ entsprechend Abschnitt 
4.2 durchführt.
 

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ever-
gabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum   
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Dienstleistung durch ein 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach 
VgV zu vergeben: 

„Entwicklungskonzept Grün, Klima, Nutzung und 
Gestaltung für die Dortmunder Nordstadt“. 

Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewerber-
bogen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://evergabe.
nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum   
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Dienstleistung durch ein 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach 
VgV zu vergeben: 

„Stadtteilmanagement für die Dortmunder Nord-
stadt“. 

Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewerber-
bogen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://evergabe.
nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum   
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein Offe-
nes Verfahren zu vergeben.

Leistung: „Handelspartnerermittlung Microsoft En-
rollment for education solutions (EES)“ L516/24

Es handelt sich bei der auszuschreibenden Leistung um 
den Abschluss eines Rahmenvertrages für den Bezug von 
Leistungen aus einem Microsoft Enrollment for education 
solutions (EES) inklusive der Begleitung des Beitritts zu 
diesem Vertrag. Der Vertrag wird mit einer Laufzeit von 
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36 Monaten und einer Verlängerungsoption um weitere 
12 Monate geschlossen. 

Es handelt sich um eine Gesamtvergabe.

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneinge-schränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

    Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister
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